
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1971/3/24 5Ob57/71
(5Ob58/71)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1971

Norm

ABGB §1068

ABGB §1479

Rechtssatz

Hängt die Entstehung des Anspruches von einer Erklärung des Berechtigten ab, dann beginnt die Verjährungsfrist mit

der Abgabe der Erklärung zu laufen. Für das Wiederkaufsrecht gilt die dreißigjährige Verjährungszeit.
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